
 

Hauptversammlung vom 29. Mai 2024 

Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates der Salzgitter AG 

 

I. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält für jedes Geschäftsjahr eine feste Vergütung von 
60.000,00 EUR, der stellvertretende Vorsitzende von 120.000,00 EUR und der Vorsitzende 
des Aufsichtsrats von 180.000,00 EUR. 

 
Rumpfgeschäftsjahre werden gemäß gesondertem Beschluss der diesbezüglichen 
Hauptversammlung vergütet. Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teiles des 
Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat oder einem seiner Ausschüsse angehören oder die eine 
Vorsitzfunktion im Aufsichtsrat oder einem seiner Ausschüsse nur während eines Teiles 
des Geschäftsjahres innehaben, erhalten eine zeitanteilig entsprechend geringere Vergü-
tung, wobei jeder angefangene Monat jeweils voll anzurechnen ist. 

 
II. Jedes Mitglied eines Ausschusses des Aufsichtsrats erhält für jedes Geschäftsjahr zu-

sätzlich eine feste Vergütung in Höhe von 5.000,00 EUR, die Ausschussvorsitzenden und 
die Mitglieder des Prüfungsausschusses von 10.000,00 EUR, der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses von 30.000,00 EUR, jeweils sofern im Verlauf des Geschäftsjahres und 
– sofern die Ausschussmitgliedschaft nur während eines Teiles des Geschäftsjahres be-
stand – während der Zeit der Ausschussmitgliedschaft mindestens eine Ausschusssit-
zung stattgefunden hat. Bei dem Präsidium genügt anstelle einer Sitzung eine fernmünd-
liche Verständigung zwecks Herstellung des Einvernehmens seiner Mitglieder und Be-
schlussfassung. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats und dessen Stellvertreter erhalten ne-
ben der in Ziffer I festgesetzten Vergütung keine weitere Vergütung für Mitgliedschaften 
in Ausschüssen. Gehört ein Aufsichtsratsmitglied mehreren Ausschüssen an, werden nur 
die zwei höchstdotierten Mitgliedschaften vergütet. 

 
III. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats und jedes Mitglied eines Ausschusses des Aufsichtsrats 

erhält zusätzlich je Sitzungsteilnahme ein Sitzungsgeld von 500,00 EUR. Dies gilt auch für 
die Teilnahme an einer Präsenzsitzung per Telefon- oder Videokonferenz und bei der Teil-
nahme an einer Sitzung, die gänzlich in Form einer Telefon- oder Videokonferenz abgehal-
ten wird. Die Mitglieder eines Ausschusses erhalten bei Teilnahme an Ausschusssitzun-
gen, die am Tage einer Aufsichtsratssitzung stattfinden, kein Sitzungsgeld. Die Teilnahme 
an einer kurzen fernmündlichen Konsultation und Beschlussfassung zu Einzelfragen gilt 
nicht als Sitzungsteilnahme. 


